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MT 17 - 
Aufforderung zur Aushändigung eines Arbeitszeugnisses [footnoteRef:1] [1:  Oder jedweden sonstigen Dokuments, zu dessen Aushändigung an den Arbeitnehmer der Arbeitgeber verpflichtet ist, wie beispielsweise eine Lohnbescheinigung.] 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer auf dessen Verlangen ein Zeugnis auszustellen, das ausschließlich das Datum des Eintritts und des Austritts, die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. gegebenenfalls die nacheinander ausgeübten Tätigkeiten sowie die Zeiträume enthält, in denen diese Tätigkeiten ausgeübt wurden.
Das Zeugnis darf keine tendenziösen oder für den Arbeitnehmer nachteiligen Angaben enthalten.
Im Falle eines befristeten Arbeitsvertrags ist das Arbeitszeugnis dem Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mindestens acht Tage vor Ablauf des Vertrags auszustellen.
Was tun, wenn der Arbeitgeber sich weigert, trotz Aufforderung des Arbeitnehmers ein Arbeitszeugnis auszustellen?
Verweigert der Arbeitgeber die Ausstellung eines Arbeitszeugnisses oder verzögert er dessen Ausstellung ohne sachlichen Grund, kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber mittels eingeschriebenen Schreibens zur Ausstellung auffordern (Mahnung).
Bleibt diese Aufforderung erfolglos, kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf dem Rechtsweg zur Ausstellung des Arbeitszeugnisses verpflichten. Ein besonderes Verfahren (Eilverfahren) ermöglicht es ihm, schnell eine gerichtliche Entscheidung zu erlangen, die den Arbeitgeber zur Ausstellung des Zeugnisses verpflichtet, gegebenenfalls auch unter Androhung eines Zwangsgeldes pro Tag des Verzugs (siehe MT 43).

Was tun, wenn das Zeugnis negative Angaben enthält?
Ist der Arbeitnehmer der Auffassung, dass das Zeugnis direkt oder indirekt negative Angaben enthält, kann er den Arbeitgeber auffordern, ein neues Zeugnis auszustellen, das sich auf die oben genannten objektiven Angaben beschränkt.
In einem solchen Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Berichtigung vorzunehmen, da der Arbeitnehmer Anspruch auf ein neutrales Zeugnis hat.








(Name und Anschrift des Arbeitnehmers)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN

Betreff: Arbeitszeugnis
Sehr geehrte Frau _______________, sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:2], [2:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 

bis zum heutigen Tag warte ich noch immer auf mein Arbeitszeugnis, das ich am __________________ angefordert habe.
Gemäß Artikel L.125-6 des Arbeitsgesetzbuches ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer auf dessen Verlangen ein Arbeitszeugnis auszustellen.
Im Falle eines befristeten Arbeitsvertrags ist das Arbeitszeugnis dem Arbeitnehmer mindestens acht Tage vor Ablauf des Vertrags auszuhändigen.
Ich fordere Sie daher hiermit auf, mir mein Arbeitszeugnis innerhalb von 8 Tagen zukommen zu lassen.
Andernfalls werde ich ohne weitere Ankündigung das Arbeitsgericht anrufen.
Dieses Schreiben erfolgt unter Vorbehalt aller Rechte und gilt als Mahnung. Eine Kopie dieses Schreibens wird der ITM zur Kenntnisnahme übermittelt.[footnoteRef:3] [3:  Fakultativ, nach Wahl des Arbeitnehmers.] 


Mit freundlichen Grüßen,


___________ 
(Unterschrift)


	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
